
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7020/1-Pr/80 

An den 

II - J>63 der Beilagen 'Zu den Stenoeraphischen Protokollen 
1 ,_.-

3SlffAß 

1980 -Oij- 15 
zu 336/J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

W i e n 

zur Zahl 336/J-NR/1980 

Die Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Blecha 

und Genossen (336/J), betreffend die Beschlagnahme der "Ar­

beiter-Zeitung" beantworte "ich wie folgt: 

Zu 1. und 2.: 

tiber Antrag des Privat anklägers Hans Pretterebner, 

hat das Strafbezirksgericht Wien mit Beschluß vom 15.2.1980, 
,3 U199 /80-4, die periodische Druckschrift "AZ Arbei ter-Zei­

tung" Nr. 46 vom 15.2.1980, beschlagnahmt und zur Durchfüh­

rung der Beschlagnahme die Hausdurchsunhung nach den zur 

Verbreitung bestimmten Stücken angeordnet. tiber die gegen 

diese gerichtliche Entscheidung erhobene Beschwerde hat das 

Landesgericht für Strafsach~n Wien als Rechtsmittelgericht 

bisher nicht entschieden. 

Die Gründe für die gerichtliche B~schlagnahme und der 

Wortlaut des iitierten Beschlusses ergeben sich aus der in 

Kopie angeschlossenen Ausfertigung der gerichtlichen Entschei­

dung. 

Zu 3.: 
Wenn der Privat ankläger die Beschlagnahme wider besseres 

Wissen herbeigeführt hat oder später von der Strafverfolgung 

zurückgetreten ist, so kann der Bund von ihm Rückersatz jener 

Beträge verlangen, die er dem Geschädigten nach § 39a PresseG 

als Ersatz geleistet hat. 

10. April 1980 
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, 
im Journal 

Das Strafbezirk~gericht Wien hat in der Strafsache des 

?rivatanklägcrs Hans Pretterebne~, Zeitungsnerausgeoer und 

Publizist, 1010 Wien, SeliergQ 14, vertreten durch Dr. Heinrich 
\1i11e, Rechtsan\val t, Ferstelg .. 1, 1090 Hien, gegen die 
Beschuldigte Dr. IlseKeller, verant\1Q::ctlicher Redakteur 
der AZ '- Arbeiter-Zeitung, 1050 1:fien, Rechte Vlienzeile 97, 
wegen n§ 30 Abs. 1 PresseG .. (§§ 111,115,152StGB). den 

Beschluß 

gefaßt: 
1.),Auf Antrag des Privatanklägers Hans Pretterebner 

wird die 
B e s c h 1 a g &8 h m e 

der periodischen Druckschrift AZ - .~rbei ter - Zei:t;Ullg, 
Tagblatt für Österreich Nr. 46 vom.F~eitag, den 15.2.1980, 
in de~ Räumlichkeiten 
a) Zeitungspostamt, Vlien-Vlestbahnhof, 
~) Zeit~gszug am Hestbahnhof in vlien 15, 
c) ,Zeitungszug am Süd ... Ostbabnhof' ,in \>lien 10 .. , 
d) Zeitungsvertrieb 11ora~l.Zt, 1110 \o!ien, Grillg. 51, 
e) Druck- und Verlagsanstalt "Vorvlärts" AG,'\-lien 5 .. , Rec:::.te 

Wienzeile 97, 
f) Sozialistischer Verlag Ges.m.bH o , Wien 5.~ Rechte Wien­

zeile ,97, 
g) in allen VerschleißsteIlen, allen Trafiken, Zeitt:n6s­

kiosken und sonstigen Vertriebsstellen in ganz Öster~eich 
aller noch zur Verbreitung .besti1:,1I?ten Exemple.re 

a n ge 0 r d n e t$ 
, , 

2.) Zur Durchi'üb"'uug der unter 1.) verfügten Besc~::la2;-
nahme \'lird d.ie Rau S dur c h s u c h u n g S:l den zu 
Punkt 1.) a) bis s) angefi..ilirten Orten. 

a n g e 0 r d n e t • 
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Der Privatankläger hat aß '15,,2.1980 im Journal die 

Privatanklage weßen folgender in der im Spruch genannten 
. _., ;I:)rod:.. ft th 1 t rr' .... ~1 er. e""'hoben per:"oQ~scnen ,±e;'~'t:i.sc.nrl eu "~3.~ e:len. .... :ex-:s vaL .. ~- . - .. 

'10) Auf Seite 2 in. dem Artikt::l m.i t der Überschrift: 
n Rechtsradikalen j.nfäur;en. v:ebren": 
" ....... Q2.ß es in der Causa Pretterebner darum geht, möglichen 
neuen rechtsradikalen Anfängen rechtzeitig entgegenzutreten 

"Das Folgende stehtin der Broschüre IIGefab.:::' von rechts1t 

über Pretterebuer 0 fI, und i,'lei ter 
tlSie (die Brosch-:.ire) ist durch dia Parla:r.ents-rische 

Anfrage, in. die sie vallinhal tlich aufgenonr:len vlttrde'i iJ!:1!lunisier.t 0 

Über Pretterebner enthält sie die Passase: 11 000 bereits 
. . 

einige l10nate vorher in Pretterebners Sch:n.utzblatt propcgiert .. " 
20) Auf Seite l~ derselben Ausgabe der AZ unter de!!l Titel 

IrMeinung der anderen - \rliener Bei tung" ~ 

"Erinnern \-lir uns: Einst ,·;urde den Skaudaljournalisten 

. Bekessy von einer journalistischen Allianz, in der alle 
, palitischen Lager vertreten \\'~ren, :m.i t d.em. Schlac.htruf, 
. den Karl Kraus gepr~gt hatte, nHinat'..B mit dem Ecl~t.U't aus \-lien!" 

das Handwerk gelegt. Müßte sich nicht jetzt ein überpartei­
·liches Komitee all jener, die scb-r>eiben, zusammenfinden, 
. W!l eine deutliche Grenzlinie zVJ'ischen. sich u:nd. eine:n. Pretter­
'ebner zu ziehen?" 

Die oben zu Ptmkt 10) zitierten TextstellG~ sind ge­
eignet, in bezug auf die Person des Privatankl~sers die Tat­
bestände einerseits der üblen Nachrede und andererseits der 
Beschi::npfung nach den §§ 111~ 115 StGBo zu veruirklichen .. 
Es wird darin zwn Ausdruck gebracht, daß im. Hinblick auf 

den Privatankl~ger rechtsradikale Anf~nge vnrliegen, denen 
gei'lehrt Herden muß, \·leil es auch c.aruI:J. Gene, :möglichen . 

neuen rechtsradikalen Anfängen rechtzeitig entzesenzutrcten" 

, . 
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Damit ist klar erkennbar gemeint» daß einer rechtsradikalen 
Betätigung des Privatanklägers entgegengetreten werden soll. 
Mit Blickrichtung auf den Durchschnittsleser der Arbeiter­
Zeitung kann damit offenbar nur eine neonazi,stische Betäti­
gung gemeint sein. Eine solche aber stellt abgesehen davon, 
daß diese durch das Verbotsgesetzunter Strafe gestellt ist, 
für den Leserkreis der AZ ein unehrenhaftes Verhalten sO'.'lie 
das Vorl~egen von verächtlichen Eigenschaften und Gesinnun­
gen dar die geeignet sind~ Hans Pretterebner vor der öffent-
'lichen 1'1einung verächtlich zu machen oder herabzusetzen. 

Die Textstelle "Pretterebners Schmutzblatt" 
stellt inhaltlich das Tatbild des § 115 StGB dar. 

Einersei ts ist für den unbefangenen lL."'ld nicht 
restlos informierten Leser i.nfolge des Aufbaues des Artikels 
und der gesetzten Interpunl~tionen (Anführungszeichen) nicht 
erkennbar, daß die inkriminierte Textstelle eindeutig Inhalt 
der parlamentarischen Anfrage 'II,ar. 

Abgesehen von dieser Erwägung jedoch muß darauf 
hinge,'liesen 'werden, daß es sich bei dem zitierten Artikel 
vom äußeren Anschein her nicht um eine Berichterstattung 
über eine parlamentarische Anfrage p die in einer öf'fent-, 
lichen Sitzung des Nationalrates gestellt i'nlrde, handelt. 
Es genügt auch nicht, wenn der beschlagnahmte Artikel 'wieder 
veröffentlicht "lird und nur der Hin\'lei s gemacht \'lird, daß 
dieser P...rtikel durch eine parlamentarische Anfrage immuni­
siert vlUrde (s. SVioboda-Hartnann p "Kommentar zum PI:'essege­
setz lt

, Hanz 1953? S. 106; SSt. XI/83/31 ).' 
Von Aufmachung und Form stellt sich also. zusaT!l­

menfassend gesagt der Artikel keineswegs als ,·;ahrhei tsgetreuer 
Bericht einer öffentlichen Sitzung des Nationalrates darf 
sondern bezieht-sich lediglich mißbräuchlich auf den Straf­
ausschließungsgrund des § 31 PresseG. 

Die zu Punkt 2.) \üedergegebene Textstelle beinhal­
tet sO'~'iOhl den Tatbestand gemäß § 111 StGB als auch § 115 StGB. 
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Durch die klar auf den Privatanklägcr bezugnehmende 
Gextst811e IfHinaus mit d.em Schuft aus -\'lien rH ist das Tat­
bild des § 115 StGB verwirklichto ~it der weiteren Text-
stelle, ~s müsse eine deutlich8 G~enzlinie zwischen den 
Jou.-:-ualisten und einem Pretterebner gezo6en \<lerden~ 1:1ird. der 
Tatbestand des § 111 StGB. deshalb verwirklicht, weil hier 
ein.:nal z'\·Iischen Ir J ournaliste~ I1 und lt eine;}! Prette:.'ebner" 
unterschieden \·.rird .. 1'1 i t dieser Ur~terscheid.ung \'lird darauf 
hingewiesen~ daß Pretterebner nicht gleichwertig irgandeinem 
andersu" Journalisten ist tilld v:ird. weiters durch Bezuf2uahme 

" ~ 

auf c.as zitierte Krausl'lort u3:in f.US Iili t dem. Schuft aus \-lien! U 

dargelegt, Pretterebner m~ge aus Wien verjagt werden. 
D .. T .. .... f:s~"a:n.t;:; iese ~nkr:l.lninierten extstellen stellen. ~n J..h.re:.:! 4" H. ' ......... -

hei~ .. .. . :.wr.X:r J ec.enfalls auch den Tatbestand c.es '8 152 STG3 d8.1'·~ weil 
nicht ausgeschlossen werden kann, daß sie dem Frivatankl~ger 
in seinem Er\· .. e!:'b und seinem Fortko:nI::!.en schäd.igen .. 

Die Passivlegitillation der 5eschuldigten als für den 
Inhalt veranti'lortlich ergibt sich in eindeutiger Weise aus 
dem auf S. 4 abgedruckten Iffipress~o 

Die Aktivlegitimation des Privatanklägers ist durch 
die Namensnennung in den inkriJ?inierten TextsteIlen eindeutig 
gegeben .. Es liegt somit der dringende und. besründete Verdacht 
eines Pressinhaltsdeliktes voro 

Zur Sicherung des Verfallsanspruches des Privat­
anklügers war daher die Beschlagnar~e der im Sp~uch näher 
bezeichneten periodischen Druckscbrift anzuordneno 

Da es sich bei den in" der Privatankl!1ge b"ezeic"hnet'en 
R~urnlichkei ten um Orte handel t 9 VlO uu\lTiderlebbarermaßen 
Exemplare gelagert \":erden~ die noch zur Verbreitung besti::lmt 
sind, vlar in Verbindu."'1g mit dem Beschluß auf Beschlagnahme 
auch die Hausdurchsuchung anzuordneno' 

Gem" § 39 PresseGo ist die Heiterverbreitung des Druck­
,.,erkes oder die "liederveröf~entlichtL':.g des als strafbar be­
zeichneten Inhaltes bei Strafe verboten, solaren die Be-

"<.,:.~.,...,., '-' 
sChlagnahme"daue:rtif: fI ', . . •. 

, /,',.,p:."",, .. Strafbez~rksG:e:!:'l.cht wh.en 
j\~~""~:""i,>,":/,",1081\,~:Jien, ::~Zrno.lf;er Gürtel 671~2 ' 
~ ,.~ ~~~~~;~,:" "~":~::'iT:l J 1urnal aB 150 2 0 1980 !~A 
\~~::~.:~~""".<:(~ ~:. ")'{' , : ' /. ,'.1/ , " 
\~. ~~~,., .: ,,j,;/' (!lag .Altr edEl} fG er. Ric!-. t er) 

I 
! ' 

"' , 
~> 
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1 
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